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Anfragebeantwortung 

Zu einer Anfrags deL Lbg. Dr .. G red 1 e r und Genossen, betreffend 

parteipolitische Werbeaktiom<::1. :1-mBundesheer, teilt Bundesminister für Landes

verteidigung G r a f folgendes mit: 

Weder während des Dienstes noch innerhalb des militärischen Dienstbe

reiches haben in militärischen ouer vom Bundesheer belegten Gebäuden und Räumen 

Versammlungen einer politischen Partei oder einer einer politischen Partei nahe

stehen~en Organisation stattgefunden. Den Soldaten ist es nicht verwehrt, in der 

dienstfreien Zeit und ausserhalb des militä.1'!ischen Dienstbereiches von ihren 

staatsbürgerlichen Rechten, wozu auch der Besuch von Versammlungen gehört, 

Gebrauch zu machen. 

Ich habe immer wieder erklärt, dass ich jeden Missbrauch des Bundes

heeres zu parteipolitischen Zwecken auf Grund der klaren Bestimmungen des Wehr

gesetzes verhindern. werde. 

-.-.-.-.-.- .... 
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